
Zeitschrift: Emanzipation : feministische Zeitschrift für kritische Frauen

Herausgeber: Emanzipation

Band: 12 (1986)

Heft: 1

Artikel: Nichts geht mehr...

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-360407

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-360407
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


=—aktuell aktuell aktuell

Nichts geht mehr...

Anfangs Dezember 1985 wurde die
im September 1985 eingereichte
Initiative "Gleiche Rechte" vom
Stimmvolk des Fürstentums Lichtenstein,

bei einer Stimmbeteiligung von
70%, abgelehnt.

Vox-Analyse zur
Volksabstimmung über das
Eherecht

Hätten am 22. Sept. nur die Männer
abstimmen können, so wäre das neue
Eherecht verworfen worden: denn
nur 48% der stimmenden Männer
sagten Ja zur Eherechtsrevision,
wogegen die Frauen zu 61% Ja stimmten
und die Vorlage retteten.

SKV gegen Nachtarbeitsverbot

Das Nachtarbeitsverbot für Frauen
soll aufgehoben und durch
Schutzbestimmungen ersetzt werden, die für
Frauen und Männer in gleicher Weise
gelten. Dies fordert der Schweizerische

Kaufmännische Verband in einer
Mitteilung in Zürich. Das geltende
Nachtarbeitsverbot sei diskriminierend,

da es für Frauen andere
Arbeitszeiten vorschreibe als für ihre
männlichen Kollegen. Um die beruflichen

Chancen der Frauen zu verbessern,

hat der Zentralvorstand des
SKV beschlossen, Bedingungen
auszuarbeiten, unter denen Nachtarbeit
für beide Geschlechter bewilligt werden

soll.

In China wird die
Geburtenkontrolle gelockert

Die chinesische Presse hat in letzter
Zeit Geburtenstatistiken veröffentlicht,

die Chinas Familienplanern keine

ungeteilte Genugtuung verschaffen.

In den Städten wie Schanghai und
Peking haben jetzt laut offiziellen
Angaben vier von fünf jungen Ehepaaren
nur noch ein Kind. Anderseits gibt es
Provinzen, in denen das
Bevölkerungswachstum ungehemmt weitergeht.

In gewissen ländlichen Gegenden

ist es immer noch eine verschwindend

kleine Minderheit von Ehepaaren,

die sich mit einem Kind zufrieden
gibt. Auch der Gebrauch
empfängnisverhütender Mittel, die in China gratis

abgegeben werden, hat sich erst bei
einem relativ kleinen Prozentsatz der
Bevölkerung durchgesetzt.
Trotz dieser wenig verheissungsvollen
Perspektiven sagt Familienplanungsminister

Wang Wei: "Wir werden
unsere Politik lockern." Was man sich
darunter vorstellen muss, zeigt sich
am Beispiel einzelner Provinzen. Es
gibt Gegenden in China, in denen
Ehepaare dann ein zweites Kind zur
Welt bringen dürfen, wenn die
Verheirateten selbst bereits Einzelkinder
waren. In anderen Regionen geht
man noch einen Schritt weiter. Ein
zweites Kind ist dann erlaubt, wenn
das erstgeborene ein Mädchen ist. Mit
dieser Ausnahmebestimmung wird
auf eine vor allem in ländlichen
Gegenden immer noch verbreitete Sitte
Rücksicht genommen: keinen Buben
zur Welt gebracht zu haben gilt als
Schmach und Schande.

Ärztinnen schonen Gebärmütter

(BaZ 18. 12. 85)

Frauenärztinnen entfernen nur halb
so viele Gebärmütter wie ihre männlichen

Kollegen. Zu diesem Ergebnis
ist der Direktor des Dipartimento délie

opère sociali Beilinzona, Gianfran-
co Domenighetti, aufgrund einer Studie

gekommen, die er im Kanton Tessin

durchgeführt hat. Die männlichen
Gynäkologen entfernen im Durchschnitt

pro Jahr 34 Gebärmütter, die
Gynäkologinnen 18.
Sowohl in Bezug auf die Art der Praxis

(freipraktizierend) wie auch auf
die Anzahl der Praxisjahre
unterschieden sich die in die Untersuchung

einbezogenen Ärzte und Ärztinnen
nicht signifikant. Deshalb, so berichtet

Domenighetti im "New England
Journal of Medicine" (Vol. 313,
1982), scheint das Geschlecht des
Arztes in bezug auf die Häufigkeit,
mit der die Operation ausgeführt
wird, eine zusätzliche Rolle zu spielen.

Es ist bekannt, dass viele Frauen
auf die Entfernung der Gebärmutter
mit psychischen Problemen reagieren,
weil sie sich in ihrem "Frausein"
verletzt fühlen. Domenighetti nimmt an,
dass Frauenärztinnen sich besser in
die Patientinnen einfühlen können.

SPÖ für 25prozentige
Frauenvertretung

Die weiblichen Parteitagsdelegierten
forderten eine Quotenregelung, nach
der den Frauen in der SPÖ künftig auf
allen Ebenen eine ihrem prozentualen
Mitgliederanteil entsprechende
Anzahl politischer Mandate zugeteilt
werden müsste. Sichtlich widerwillig
billigte die von Männern dominierte
Parteitagsmehrheit einen vom
Präsidenten zugestandenen Kompromiss.
Danach soll wenigstens ein Viertel
der politischen Posten mit Frauen
besetzt werden.

C&u^s dU_s

Rekurs an das Bundesserieht

«Gleiche» oder
«gleichwertige»
Ausbildung?
(SGB/tr) Das Nidwaldner Schulgesetz
verlangt eine gleichwertige, nicht aber
eine gleiche Ausbildung von Knaben und
Mädchen. Das bedeutet zum Beispiel,
dass ein Mädchen nicht ins Technisch-
Zeichnen konnte, weil es zur gleichen Zeit
in den Handarbeitsunterricht musste.
Auch haben in Nidwaiden die Mädchen
pro Woche eine Stunde mehr Schule als
die Knaben. Differenzen gibt es ferner im
Bereich Werken, wo den Knaben in der
Regel das harte Werken (am Werkbank)
und den Mädchen das weiche Werken
(Handarbeit usw.) zugeteilt ist.

Gegen eine derartige Interpretation des

Verfassungsartikels (hier ist von
«Gleichstellung» von Mann und Frau, «vor allem
in Familie, Ausbildung und Arbeit»
Rede) reichte die Präsidentin der SP Nid-
walden, Erna Büchel, beim Nidwaldner
Verfassungsgericht Beschwerde ein. Dieses

Verfassungsgericht hat nun die
Beschwerde mit dem Hinweis abgewiesen,
das Schulgesetz Verstösse nicht gegen den
Gleichheitsartikcl der Bundesverfassung.
Es genüge, wenn die Ausbildung «gleichwertig»

sei. Die Beschwerdeführerin will
nun das Urteil an das Bundesgericht
weiterziehen.

Das Machtwort aus Lausanne wird nicht
nur Nidwaiden betreffen. In vielen Kantonen

sind nämlich die Stundenpläne noch
immer auf das traditionelle Rollenverständnis

ausgelichtet.
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